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GR.20.61 

VORSTOSS 

Interpellation von Arsène Perroud, SP, Wohlen (Sprecher), Markus Dietschi, Grüne, Widen, 

Karin Koch Wick, CVP, Bremgarten, Roland Vogt, SVP, Wohlen, Thomas Leitch-Frey, SP, 

Wohlen, Dominik Peter, GLP, Bremgarten, Harry Lütolf, CVP, Wohlen, und Gabriel Lüthy, FDP, 

Widen, vom 3. März 2020 betreffend Höchstspannungsleitung Niederwil - Obfelden 

Text und Begründung: 

Der Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) ist das übergeordnete Planungs- und Koordinations-

instrument des Bundes für den Aus- und Neubau der Hochspannungsleitungen der allgemeinen 

Stromversorgung (Spannungsebenen 220-kV und 380-kV) und der Leitungen der Bahnstromversor-

gung (132-kV). Verantwortlich für den SÜL ist das Bundesamt für Energie (BFE) in Zusammenarbeit 

mit dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE). 

Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid AG (Gesuchstellerin) strebt den Ausbau bzw. den Ersatz 

der bestehenden, 17,3 km langen 2x220 kV-Leitung zwischen dem Unterwerk Niederwil (AG) und 

dem Unterwerk Obfelden (ZH) durch eine 2x380 kV-Leitung an. 

In der Begleitgruppe vertritt der Kanton Aargau die Interessen der Bevölkerung. Vertreter aus der Re-

gion sind nicht in der Begleitgruppe vertreten. Die Begleitgruppe hat die von der Swissgrid erarbeite-

ten Varianten für einen Planungskorridor innerhalb des festgesetzten Planungsgebietes beurteilt. Sie 

empfiehlt mittels Mehrheitsbeschluss einen Planungskorridor, in welchem vom Unterwerk Niederwil 

bis zum Siedlungsgebiet der Gemeinde Besenbüren eine Freileitung geführt wird. Die Reusslandchaft 

soll richtigerweise von Besenbüren bis Jonen mit einer Kabelleitung unterquert werden. Danach soll 

die Leitung bis zum Unterwerk Obfelden wiederum als Freileitung geführt werden. Dieser Meinung hat 

sich das Bundesamt für Energie (BFE) angeschlossen. Dies widerspricht der klaren Haltung der Di-

rektbetroffenen, wie die Vernehmlassungen eindrücklich gezeigt haben. 

Im Rahmen der Vernehmlassung zu den verschiedenen Planungskorridoren haben sich im Jahr 

2017 21 von 26 Gemeinden, Verbänden und Organisationen für eine Erdverkabelung von Niederwil 

bis Obfelden ausgesprochen. Insbesondere haben sich die drei betroffenen Regionalplanungsver-

bände sowie die betroffenen Gemeinden klar für eine Vollverkabelung ausgesprochen. Alle Varian-

ten für eine Freiluftleitung wurden abgelehnt. Mit der vorgesehenen Leitungsführung werden Natur-

schutzgebiete von kantonaler Bedeutung tangiert, das Siedlungsgebiet massiv beeinträchtigt, 

Naherholungsgebiete entwertet und mit den bis zu 80 Meter hohen Masten wird massiv in das Land-

schaftsbild eingegriffen. 

Der kantonale Richtplan hält zu Hochspannungsleitungen folgenden Grundsatz fest: 

"Beim Neubau, beim Ausbau oder bei der Erneuerung von Übertragungsleitungen sind die verschie-

denen Nutzungs- und Schutzinteressen aufeinander abzustimmen. Übertragungsleitungen sind unter-

irdisch anzulegen, soweit dies technisch und ökologisch sinnvoll sowie finanziell tragbar ist. Es sind 
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namentlich folgende Interessen zu beachten: Siedlungsentwicklung, Versorgungssicherheit und Net-

zoptimierung, Investitions- und Betriebskosten, Immissionsschutz, Bodenschutz, Natur-, Land-

schafts- und Ortsbildschutz." 

Der Bewertung der verschiedenen Korridorvarianten kann entnommen werden, dass aus-

schliesslich die mutmasslich höheren Erstellungskosten einer Erdverkabelung gegenüber der 

Freileitungsvariante als einziges Argument für die vorgesehene Korridorvariante herangezogen 

werden, obwohl die Kosten nicht transparent ausgewiesen sind und zum wesentlich kleineren 

Übertragungsverlust einer Erdverkabelung keine Aussagen gemacht werden. Die Kosten für die 

Übertragungsleistung gibt die Netzgesellschaft Swissgrid auf ihrer Website mit lediglich 5 % des 

gesamten Strompreises an. Dies ist ein vergleichsweise kleiner Anteil. 

Mit dem vorgesehenen Korridor und der Freileitungsvariante wird den Grundsätzen in der kantonalen 

Richtplanung widersprochen. Zudem werden die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Gemeinden 

negiert. In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie stellt sich der Regierungsrat zum vorgesehenen Korridor und zur fast ausschliesslich überir-

dischen Leitungsführung? 

2. Wie beurteilt der Regierungsrat die Vereinbarkeit der vorgesehenen Korridorvariante mit den 

Grundsätzen des kantonalen Richtplans? 

3. Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass die Vernehmlassungen der betroffenen Gemeinden 

nicht negiert werden dürfen und massgeblich bei der Beurteilung der Varianten berücksichtigt 

werden müssten? 

4. Erachtet der Regierungsrat die Mehrbelastung der Bevölkerung und die massiven Eingriffe in die 

Landschaft gegenüber mutmasslich tieferer Erstellungskosten als verhältnismässig und vertret-

bar? 

5. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass wichtige Versorgungsinfrastruktur mit Technologien um-

gesetzt werden müssen, welche möglichst geringe Auswirkungen auf die Bevölkerung und die 

Landschaft haben? 

6. Ist der Regierungsrat bereit, sich im Rahmen des Sachplanverfahrens zur Festlegung der Hoch-

spannungsleitung Niederwil - Obfelden für die Anliegen der betroffenen Gemeinden einzusetzen 

und gegenüber dem Bundesamt für Energie die Vollverkabelung auf dem bestehenden Trassee 

und den bestehenden Forststrassen zu fordern? 

Mitunterzeichnet von 52 Ratsmitgliedern 



  
  

 

 
 

 

REGIERUNGSRAT  

22. April 2020 

20.61 

Interpellation von Arsène Perroud, SP, Wohlen (Sprecher), Markus Dietschi, Grüne, Widen, 

Karin Koch Wick, CVP, Bremgarten, Roland Vogt, SVP, Wohlen, Thomas Leitch-Frey, SP, 

Wohlen, Dominik Peter, GLP, Bremgarten, Harry Lütolf, CVP, Wohlen, und Gabriel Lüthy, FDP, 

Widen, vom 3. März 2020 betreffend Höchstspannungsleitung Niederwil – Obfelden; Beant-

wortung 

 

 

I. 

Text und Begründung der Interpellation wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach 

der Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat antwortet wie folgt: 

Vorbemerkungen  

Der Kanton Aargau unterstützt den Ausbau der Übertragungsleitung Niederwil – Obfelden. Das Vor-

haben trägt zum Erhalt und zur Stärkung der Stromversorgungssicherheit auf nationaler und interna-

tionaler Ebene bei, was auch ein zentrales Ziel der kantonalen Energiestrategie ist.  

Da die Übertragungsleitung Auswirkungen auf Raum und Umwelt der betroffenen Region hat, ist 

gleichzeitig eine sorgfältige Ausarbeitung der Leitungsausgestaltung von Bedeutung. Da der Kanton 

Aargau und besonders die Gemeinden entlang des bestehenden und neuen Leitungszugs beson-

ders vom Vorhaben betroffen sind, hat der Kanton für diese wichtige Phase des Verfahrens bereits 

vorgängig zur Vernehmlassung aktiv mit einer fachlichen Vertretung in der Begleitgruppe des Bun-

des zum Objektblatt des Planungskorridors mitgewirkt. Die Begleitgruppe setzte sich neben den be-

troffenen kantonalen Behörden (vertreten mit je einer Stimme Kanton Aargau/Kanton Zürich) aus den 

interessierten Bundesämtern für Raumentwicklung, für Umweltschutz und für Verkehr, des Eidgenös-

sischen Starkstrominspektorats, der Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom), Organisatio-

nen des privaten Bereichs (zum Beispiel Umweltschutzorganisationen) und der Swissgrid AG zusam-

men.  

Die Fachvertretung des Kantons Aargau favorisierte entsprechend den Planungsgrundsätzen ge-

mäss kantonalem Richtplan (Kapitel Energie E 2.1 Hochspanungsleitungen) eine Vollverkabelung. In 

der Schlussabstimmung hat eine Mehrheit der Begleitgruppe entgegen des Antrags des Kantons 

Aargau die Korridorvariante Freileitung im Reusstal mit Teilverkabelung (TVK) im BLN-Gebiet (TVK 

BLN) zur Weiterverfolgung empfohlen. Diese Mehrheitsempfehlung wird nach Prüfung durch das 

Bundesamt für Energie nun in der Anhörung und Mitwirkung zur Festsetzung im Sachplan vorge-

schlagen. 
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Mit Schreiben vom 19. November 2019 wurde der Regierungsrat des Kantons Aargau eingeladen, zu 

den vorgelegten Dokumenten des Sachplanverfahrens für eine neue 2 x 380 kV-Leitung Niederwil – 
Obfelden/Festsetzung Planungskorridor Stellung zu nehmen. 

Zur Frage 1 

"Wie stellt sich der Regierungsrat zum vorgesehenen Korridor und zur fast ausschliesslich überirdi-

schen Leitungsführung?" 

Die Fachvertretung des Kantons Aargau favorisierte entsprechend den Planungsgrundsätzen ge-

mäss kantonalem Richtplan (Kapitel Energie E 2.1 Hochspannungsleitungen) in der Begleitgruppe 

eine Vollverkabelung (Details vgl. Vorbemerkungen).  

An der Einschätzung aus der Begleitgruppe des Kantons Aargau hat sich in der nun laufenden Mit-

wirkung und Anhörung nichts wesentlich verändert: Die kantonalen und kommunalen Interessen sind 

bei der vorgeschlagenen Korridorvariante zu wenig berücksichtigt.  

Insbesondere der positiven Auswirkung einer Verkabelung auf die Bevölkerung bei Siedlungsgebie-

ten wird mit der vorgeschlagenen Korridorvariante kaum Rechnung getragen. Mit einer Vollverkabe-

lung würde sowohl den Interessen des Bundes (BLN-Gebiet) als auch den Interessen der Bevölke-

rung Rechnung getragen.  

In seiner Stellungnahme fordert der Regierungsrat eine Vollverkabelung in erster Priorität. Falls diese 

nicht realisierbar sein sollte, verlangt er eine Teilverkabelungsvariante, welche die Siedlungsgebiete 

stärker visuell entlastet. Möglichkeiten dazu bestehen im Kanton Aargau bei Besenbüren/Hermet-

schwil-Staffeln und bei Niederwil/Fischbach-Göslikon). 

Zur Frage 2 

"Wie beurteilt der Regierungsrat die Vereinbarkeit der vorgesehenen Korridorvariante mit den 

Grundsätzen des kantonalen Richtplans?" 

Bei seiner Beurteilung stützt sich der Regierungsrat unter anderem auf die Grundsätze im Kapi-

tel Energie 2.1 des Richtplans.  

"A. Beim Neubau, beim Ausbau oder bei der Erneuerung von Übertragungsleitungen sind die ver-

schiedenen Nutzungs- und Schutzinteressen aufeinander abzustimmen. Übertragungsleitungen 

sind unterirdisch anzulegen, soweit dies technisch und ökologisch sinnvoll sowie finanziell 

tragbar ist. 

B. Neue grössere Vorhaben im Bereich Hochspannungsleitungen sind in erster Linie in den beste-

henden Korridoren zu planen, sofern sie die Siedlungsentwicklung nicht behindern. Bei der Lini-

enführung müssen die kantonalen, regionalen und kommunalen Schutzobjekte berücksichtigt 

werden." 

Der Richtplan verlangt also eine Vollverkabelung entlang der bisherigen Leitungsführung, wenn dies 

technisch und ökologisch sinnvoll sowie finanziell tragbar ist. Diese Voraussetzungen sind aus 

Sicht des Regierungsrats erfüllt: 

• Technisch: In den Begleitgruppendiskussionen war von Anfang an eine Variante der Vollverkabe-

lung entlang der bestehenden Leitungsstrecke (Ehemals "Variante 5") vorgesehen. Die planen-

den Unternehmen haben die technische Machbarkeit bestätigt. 

• Ökologisch: Die ökologische Tragbarkeit wurde kantonsintern geprüft und für positiv befunden. 

Der Wald bei Bremgarten bedarf dabei besonderer Beachtung: Die Planungsunterlagen sind auf 

eine möglichst schonende Durchquerung (zum Beispiel näher am Waldrand oder optimiert an 

Waldwegen) zu überarbeiten. 
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• Finanziell: Eine Vollverkabelung würde mit rund 184 Millionen Franken etwa das Doppelte der 

durch den Bund vorgeschlagenen Anhörungsvariante kosten. Die diskontierten Mehrkosten von 

99 Millionen Franken ergeben bei einer Lebensdauer von 80 Jahren rund 4 Millionen Franken pro 

Jahr (Kapitalkostenzinssatz für Stromnetze: 3,83 %). Dieser Mehrbetrag scheint verglichen mit 

den jährlichen Netznutzungskosten der Swissgrid AG von 419 Millionen Franken (2019) tragbar 

(rund 1 %). Das vorliegende Projekt liegt im Interesse der Allgemeinheit (Netzstabilität; Versor-

gungssicherheit) und wird von allen Endnutzern getragen. Landesweit profitieren alle Endnutzer 

von einem hohen Nutzen der neuen Übertragungsleitung. Die Kosten werden auch von allen End-

nutzern getragen. Heute werden zudem nur rund 5 % der Stromkosten durch das Übertragungs-

netz verursacht (46 % für Verteilnetze, 15 % für Abgaben wie zum Beispiel für die Förderungen 

Erneuerbarer Energieträger und 34 % für den Energiebezug). Die Erdverkabelung neuer Übertra-

gungsleitungen hätte also kaum eine merkliche Strompreis-Erhöhung für den Endnutzer zur 

Folge. Die verhältnismässig geringen Mehrkosten für eine Vollverkabelung sind tragbar, damit die 

Belastung der direkt betroffenen Bevölkerung auf ein verträgliches Mass reduziert werden kann. 

Zur Frage 3 

"Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass die Vernehmlassungen der betroffenen Gemeinden nicht 

negiert werden dürfen und massgeblich bei der Beurteilung der Varianten berücksichtigt werden 

müssten?" 

Aufgrund der Umfrage in der Bevölkerung im Jahr 2017 sind die Anliegen der Region bekannt. Die 

Fachvertretung hat die Haltung der Bevölkerung bereits in der Begleitgruppe einfliessen lassen. Das 

Bundesamt für Energie hat dem Kanton auch alle Antworten der betroffenen Bevölkerung aus der 

Anhörung und Mitwirkung im ersten Quartal 2020 zugestellt. Der Regierungsrat berücksichtigt die ge-

äusserten Anliegen der betroffenen Gemeinden in seiner Vernehmlassungsantwort. 

Zur Frage 4 

"Erachtet der Regierungsrat die Mehrbelastung der Bevölkerung und die massiven Eingriffe in die 

Landschaft gegenüber mutmasslich tieferer Erstellungskosten als verhältnismässig und vertretbar?" 

Die höheren Erstellungskosten einer Kabelleitung und die damit einhergehende Entlastung für Bevöl-

kerung und Landschaft scheinen verhältnismässig und verursachergerecht. Aus diesem Grund for-

dert der Regierungsrat in seiner Stellungnahme in erster Priorität eine Vollverkabelung. Details der 

Mehrkosten durch die Erstellung einer Kabelleitung können der Antwort zur Frage 2 entnommen wer-

den. 

Zur Frage 5 

"Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass wichtige Versorgungsinfrastruktur mit Technologien umge-

setzt werden müssen, welche möglichst geringe Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Land-

schaft haben?" 

Als Entscheidungsgrundlage für den Regierungsrat dient unter anderem der Richtplangrundsatz, wo-

nach Übertragungsleitungen unterirdisch anzulegen sind (das heisst mittels Erdverkabelung), soweit 

dies technisch und ökologisch sinnvoll sowie finanziell tragbar ist. Die Tragbarkeit einer Verkabe-

lung ist in allen drei Bereichen gegeben (vgl. Antwort zur Frage 2). Die Übertragungsleitung soll des-

halb als Erdverkabelung ausgeführt werden, wodurch möglichst geringe Auswirkungen auf die Bevöl-

kerung und die Landschaft resultieren. 



 

 4 von 4 
 

Zur Frage 6 

"Ist der Regierungsrat bereit, sich im Rahmen des Sachplanverfahrens zur Festlegung der Hoch-

spannungsleitung Niederwil - Obfelden für die Anliegen der betroffenen Gemeinden einzusetzen und 

gegenüber dem Bundesamt für Energie die Vollverkabelung auf dem bestehenden Trassee und den 

bestehenden Forststrassen zu fordern?" 

Der Regierungsrat fordert in seiner Stellungnahme eine Vollverkabelung auf dem bestehenden  

Trassee. Dabei bedarf die Querung des Waldabschnitts bei Bremgarten besonderer Aufmerksam-

keit. Hier beantragt der Regierungsrat die Überarbeitung der Planungsunterlagen hinsichtlich einer 

möglichst schonenden Durchquerung (zum Beispiel Prüfung einer Leitungsführung näher am Wald-

rand).  

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 883.–. 

Regierungsrat Aargau 
 




